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40/01 Verwaltungsverfahren

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1998 §49 Abs1

VStG §44a Z1

Rechtssatz

Die Angabe, dass eine Genehmigung für die Vornahme der Therapie vorliege, ist jedenfalls geeignet, bei Patienten und

Patientinnen den Eindruck hervorzurufen, dass es sich um ein bewährtes Verfahren handelt, welches zumindest

teilweise, sei es auch nur durch Genehmigungserteilung, staatlich beaufsichtigt wird. Durch diese Verharmlosung der

geplanten Therapie kann die Entscheidungs:ndung eines potentiellen Patienten maßgeblich beein<usst werden.

Dieser Täuschungsaspekt kann auch nicht durch den in den Behandlungsverträgen enthaltenen Hinweis entkräftet

werden, dass die gegenständlichen Therapien "noch nicht als allgemeine Behandlungsmethoden anerkannt sind und

die Kosten daher von der gesetzlichen Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung nicht erstattet werden",

zumal der bloße Hinweis auf eine noch nicht als allgemeine Behandlungsmethode anerkannte Therapie den eigens

hervorgehobenen Aspekt der behördlichen Genehmigung nicht aufhebt. Die P<ichtverletzung durch die Täuschung

kann notwendigerweise nur im Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Behandlungsvertrages statt:nden. Dieser

Zeitpunkt ist somit als der jeweilige Tatzeitpunkt zu erachten.

Schlagworte

"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatzeit
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